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Nun ist die Rulamanschule wieder vollständig. Herzlich willkommen unseren Erstklässlern!

     Foto: Foto Schumacher



Bundestagswahl am 24.09.2017 

Am Sonntag, 24. September 2017, fi ndet die Wahl zum 19. Deutschen 
Bundestag statt. 

Alle Wahlberechtigten wollen wir ausdrücklich ermutigen, von ihrem Wahl-
recht Gebrauch zu machen und mitzubestimmen, wer unser Land in den 
nächsten vier Jahren regieren und repräsentieren wird. 

 

Das Wahllokal ist von 08.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Alle Wähler werden 
gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Rei-
sepass zur Wahl mitzubringen. 

 

Das Wahlergebnis in der Gemeinde Grabenstetten wird noch am Wahlabend online gestellt. 
Unter www.grabenstetten.de fi nden Sie dann das detaillierte Ergebnis. 
 

Vorankündigung – Einladung zum Graben-
stetter Senioren-Nachmittag 
Die Gemeinde Grabenstetten mit der Evangelischen Kirchenge-
meinde laden auch dieses Jahr wieder mit Unterstützung von 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern alle über 65-jährigen Ein-
wohner mit Partner/in zum Senioren-Nachmittag ein. 

Zu diesem gemütlichen Herbst-Nachmittag am 

Freitag, dem 20. Oktober 2017, 
um 14.00 Uhr in der Falkensteinhalle 
 
heißen wir alle älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich will-
kommen. 

Ihnen wird ein unterhaltsames Programm bei Kaffee und Kuchen 
geboten. 

Bitte merken Sie sich diesen Termin bereits jetzt vor! 

Roland Deh 

Bürgermeister 

Baugesuche rechtzeitig einreichen 
Baugesuche, über die der Gemeinderat entscheiden muss, werden 
in öffentlicher Sitzung beraten. Die Gesuche müssen unter Anga-
be des Vorhabens und des Bauortes auf die Tagesordnung der 
Gemeinderatssitzung gesetzt werden. Für die nächste Sitzung ist 
folgende Einreichungsfrist für Baugesuche zu beachten: 

Sitzung am 10.10.2017, Baugesuch bis 29.09.2017 einzurei-
chen 

Bei manchen Baugesuchen ist eine umfassende rechtliche Prüfung 
in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Reutlingen erforderlich, 
was eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Teilweise müssen vom 
Bauherrn weitere Unterlagen angefordert werden, was ebenfalls 
zeitaufwendig sein kann. Es kann deshalb nicht in allen Fällen 
gewährleistet werden, dass ein Baugesuch auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung aufgenommen wird. 

Wir bitten um Beachtung! 

Bürgermeisteramt 

Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosenunterkünften 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
und der §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Grabenstetten am 19.09.2017 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

I. Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen-
    unterkünfte 

§ 1 Rechtsform  / Anwendungsbereich 
(1) Die Gemeinde Grabenstetten betreibt die Obdachlosenunter-

künfte als eine gemeinsame öffentliche Einrichtung in der Form 
einer unselbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts.

(2) Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Ob-
dachlosen von der Gemeinde bestimmten Gebäude, Woh-
nungen und Räume.

(3) Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und i.d.R. der vor-
übergehenden Unterbrin gung von Personen, die obdachlos 
sind oder sich in einer außergewöhnlichen Woh nungsnotlage 
befi nden und die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine 
geordnete Unterkunft zu beschaffen oder eine Wohnung zu 
erhalten.

 

II. Bestimmungen für die Benutzung der Obdachlosen
      unterkünfte 

§ 2 Benutzungsverhältnis 

Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein 
Rechtsanspruch auf die Unterbringung in einer bestimmten Unter-
kunft oder auf Zuweisung von Räu men bestimmter Art und Größe 
besteht nicht. 

§ 3 Beginn und Ende der Nutzung 
(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 

der Benutzer die Unterkunft bezieht.
(2) Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt durch 

schriftliche Verfügung der Gemeinde Grabenstetten. Soweit 
die Benutzung der Unterkunft über den in der Verfügung 
angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das 
Benutzungsverhältnis mit der Räumung der Wohnung.

§ 4 Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 
(1)  Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den 

eingewiesenen Per sonen und nur zu Wohnzwecken benutzt 
werden. 

(2)  Der Benutzer der Unterkunft ist verpfl ichtet, die ihm zugewie-

Müll gehört nicht in 
die Landschaft!



senen Räume samt dem überlassenen Zubehör pfl eglich zu 
behandeln, im Rahmen der durch ihre be stimmungsgemäße 
Verwendung bedingten Abnutzung instandzuhalten und nach 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand 
herauszugeben, in dem sie bei Beginn übernommen worden 
sind. Zu diesem Zweck ist ein Übernahmeproto koll aufzuneh-
men und vom Eingewiesenen zu unterschreiben. 

(3) Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem 
überlassenen Zubehör dürfen nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung der Gemeinde Grabenstetten vorgenommen wer den. 
Der Benutzer ist im Übrigen verpfl ichtet, die Gemeinde unver-
züglich von Schäden am Äußeren oder Inneren der Räume in 
der zugewiesenen Unterkunft zu unterrichten. 

(4) Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung der 
Gemeinde, wenn er 

 1. in die Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen 
  Dritten aufnehmen will, es sei denn, es handelt sich um 
  eine unentgeltliche Aufnahme von angemessener Dauer 
  (Besuch);
 2. die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken benutzen 
  will;
 3. ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder), eine 
  Aufschrift oder einen Gegenstand in gemeinschaftlichen 
  Räumen, in oder an der Unterkunft oder auf dem Grund-
  stück der Unterkunft anbringen oder aufstellen will;
 4. ein Tier in der Unterkunft halten will;
 5. in der Unterkunft oder auf dem Grundstück außerhalb vor-
  gesehener Park-, Einstell- oder Abstellplätze ein 
  Kraftfahrzeug abstellen will;
 6. Um-, An- und Einbauten sowie Installationen oder andere 
  Veränderungen in der Unterkunft vornehmen will.
(5) Die Zustimmung kann grundsätzlich nur dann erteilt werden, 

wenn der Benutzer eine Erklärung abgibt, dass er die Haftung 
für alle Schäden, die durch die besonde ren Benutzungen 
nach Abs.3 und 4 verursacht werden können, ohne Rücksicht 
auf eigenes Verschulden, übernimmt und die Gemeinde Gra-
benstetten insofern von Schadenser satzansprüchen Dritter 
freistellt. 

(6) Die Zustimmung kann befristet und mit Aufl agen versehen 
erteilt werden. Insbe sondere sind die Zweckbestimmung der 
Unterkunft, die Interessen der Haus- und Wohngemeinschaft 
sowie die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Bewirtschaf-
tung zu beachten. 

(7) Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn Aufl agen 
oder sonstige Neben bestimmungen nicht eingehalten, Haus-
bewohner oder Nachbarn belästigt oder die Unterkunft bzw. 
das Grundstück beeinträchtigt werden. 

(8) Bei vom Benutzer ohne Zustimmung der Gemeinde Graben-
stetten vorgenommenen bauli chen oder sonstigen Verände-
rungen kann die Gemeinde Grabenstetten diese auf Kosten 
des Benutzers beseitigen und den früheren Zustand wieder 
herstellen lassen (Ersatzvor nahme). 

(9) Die Gemeinde Grabenstetten kann darüber hinaus die erfor-
derlichen Maßnahmen ergreifen, um den Anstaltszweck zu 
erreichen. 

(10) Die Beauftragten der Gemeinde Grabenstetten sind berech-
tigt, die Unterkünfte in ange messenen Abständen und nach 
rechtzeitiger Ankündigung werktags in der Zeit von 6.00 Uhr 
bis 22.00 Uhr zu betreten. Sie haben sich dabei gegenüber 
dem Benutzer auf dessen Verlangen auszuweisen. Bei Gefahr 
im Verzug kann die Unterkunft ohne Ankündigung jederzeit 
betreten werden. Zu diesem Zweck wird die Gemeinde Gra-
benstetten einen Wohnungsschlüssel zurückbehalten. 

§ 5 Instandhaltung der Unterkünfte 

(1) Der Benutzer verpfl ichtet sich, für eine ordnungsgemäße Rei-
nigung, ausreichen de Lüftung und Heizung der überlassenen 
Unterkunft zu sorgen.

(2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird 
eine Vorkehrung zum Schutze dieser oder des Grundstücks 
gegen eine nicht vorhersehbare Gefahr erfor derlich, so hat der 
Benutzer dies der Gemeinde Grabenstetten unverzüglich mit-
zuteilen. Der Benutzer ist nicht berechtigt, auftretende Mängel 
auf Kosten der Gemeinde Grabenstetten zu beseitigen.

(3) Der Benutzer haftet für Schäden, die durch schuldhafte Ver-
letzung der ihm oblie genden Sorgfalts- und Anzeigepfl icht 
entstehen, besonders wenn technische Anla gen und andere 
Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassene Un-
terkunft nur unzureichend gelüftet, geheizt oder gegen Frost 
geschützt wird. Insoweit haftet der Benutzer auch für das 

Verschulden von Haushaltsangehörigen und Dritten, die sich 
mit seinem Willen in der Unterkunft aufhalten. Schäden und 
Verunreinigungen, für die der Benutzer haftet, kann die Ge-
meinde Grabenstetten auf Kosten des Benutzers be seitigen 
lassen.

 

§ 6 Räum- und Streupfl icht 

Dem Benutzer obliegt die Räum- und Streupfl icht nach der örtlichen 
Satzung über die Verpfl ichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, 
Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupfl ichtsatzung). 
 

§ 7 Hausordnungen 

(1) Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur 
gegenseitigen Rück sichtnahme verpfl ichtet.

(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzelnen Unterkunft 
kann die Verwal tung besondere Hausordnungen, in denen 
insbesondere die Reinigung der Gemein schaftsanlagen und 
-räume bestimmt werden, erlassen.

 

§ 8 Rückgabe der Unterkunft 

(1) Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der Be-
nutzer die Unterkunft vollständig geräumt und sauber zu-
rückzugeben. Alle Schlüssel, auch die vom Benutzer selbst 
nachgemachten, sind der Gemeinde Grabenstetten bzw. 
ihren Beauftragten zu übergeben. Der Benutzer haftet für 
alle Schäden, die der Gemeinde Grabenstetten oder einem 
Benutzungsnachfolger aus der Nichtbefolgung dieser Pfl icht 
entstehen.

(2) Einrichtungen, mit denen der Benutzer die Unterkunft verse-
hen hat, darf er weg nehmen, muss dann aber den ursprüng-
lichen Zustand wieder herstellen. Die Gemeinde Grabenstetten 
kann die Ausübung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer 
angemes senen Entschädigung abwenden, es sei denn, dass 
der Benutzer ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat.

 

§ 9 Haftung und Haftungsausschluss 

(1) Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in 
dieser Satzung für die von ihnen verursachten Schäden.

(2) Die Haftung der Gemeinde Grabenstetten, ihrer Organe und 
ihrer Bediensteten gegenüber den Benutzern und Besuchern 
wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für 
Schäden, die sich die Benutzer einer Unterkunft bzw. deren 
Besucher selbst ge genseitig zufügen, übernimmt die Gemein-
de Grabenstetten keine Haftung.

 

§ 10 Personenmehrheit als Benutzer 

(1) Erklärungen, deren Wirkung eine Personenmehrheit berühren, 
müssen von oder gegenüber allen Benutzern abgegeben wer-
den.

(2) Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Person oder in dem Ver-
halten eines Haus angehörigen oder eines Dritten, der sich mit 
seinem Willen in der Unterkunft aufhält, die das Benutzungs-
verhältnis berühren oder einen Ersatzanspruch begründen, für 
und gegen sich gelten lassen.

 

§ 11 Verwaltungszwang 

Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine 
bestandskräftige oder vorläufi g vollstreckbare Umsetzungsverfü-
gung vorliegt, so kann die Umsetzung durch unmittelbaren Zwang 
nach Maßgabe des § 27 Landesverwaltungsvollstreckungsge-
setzes vollzogen werden. Dasselbe gilt für die Räumung der Un-
terkunft nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses durch 
schriftliche Verfügung (§ 3 Abs. 2 Satz 1). 

 

III. Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte 
 

§ 12 Gebührenpfl icht und Gebührenschuldner 

(1) Für die Benutzung der in den Obdachlosenunterkünften in 
Anspruch genomme nen Räume werden Gebühren erhoben.

(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Un-
terkünften unterge bracht sind. Personen, die eine Unterkunft 
gemeinsam benutzen, sind Gesamt schuldner.

§ 13 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 



(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der Benutzungsgebühr 
ist die Wohnfl äche der zugewiesenen Unterkunft. Für die Er-
mittlung der Wohnfl äche gelten die Vor schriften der Zweiten 
Berechnungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung. Bei 
Wohngemeinschaften wird die gemeinsam benutzte Wohnfl ä-
che nach der Zahl der regelmäßigen Benutzer aufgeteilt, der 
entsprechende Anteil wird der Fläche für den selbständigen 
Wohn- und Schlafbereich des einzelnen Benutzers hinzuge-
rechnet.

(2) Die Benutzungsgebühr der Obdachlosenunterkünfte ist im 
Gebührenverzeichnis in der Anlage 1 aufgeführt.

(3) Bei der Errechnung der Benutzungsgebühren nach Kalender-
tagen wird für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen 
Gebühr zugrunde gelegt.

 

§ 14 Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und Ende der 
Gebührenpfl icht 

(1) Die Gebührenpfl icht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft 
und endet mit dem Tag der Räumung.

(2) Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit 
dem Beginn des Ka lendermonats. Beginnt die Gebühren-
pfl icht im Laufe des Kalendermonats, so ent steht die Ge-
bührenschuld für den Rest dieses Kalendermonats mit dem 
Beginn der Gebührenpfl icht.

 

§ 15 Festsetzung und Fälligkeit 
(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Bescheid festgesetzt. Sie 

wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des Bescheids zur Zah-
lung fällig.

(2) Beginnt oder endet die Gebührenpfl icht im Laufe eines Kalen-
dermonats, wird die Benutzungsgebühr nach den angefan-
genen Kalendertagen festgesetzt. Für die Fäl ligkeit gilt Abs. 1 
Satz 2.

(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbin-
det den Benutzer nicht von der Verpfl ichtung, die Gebühren 
entsprechend Abs. 1 und 2 vollständig zu entrichten.

 

IV. Schlussbestimmungen 

§ 16 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.10.2017 in Kraft. 

 

V. Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder 
Formvor schriften nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder unter Bezeichnung des Sachverhalts 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
ge genüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
der Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 

 

VI. Ausfertigungsvermerk 

Grabenstetten, den 19.09.2017 

gez. Roland Deh 

Bürgermeister 

 

Anlage 1 der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen-
unterkünften der Gemeinde Grabenstetten  

Gebührenverzeichnis der 
Obdachlosenunterkünfte 
1. Benutzungsgebühr 

(1)  Gemeindeeigene Unterkünfte 

Die Benutzungsgebühr beträgt je m2 Wohnfl äche und Kalender-
monat für Wohnungen 
Baujahr vor 1975 6,20 €  

Baujahr 1975-1999 6,70 €  
Baujahr 2000-2017 7,40 €  

(2)  Angemieteter Wohnraum 

Muss die Gemeinde Grabenstetten zur Unterbringung von ob-
dachlosen Personen Wohnraum anmieten, werden die von der 
Gemeinde Grabenstetten an den Vermieter zu bezahlenden Miet- 
und Nebenkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages 
von 15 € je Monat als Benutzungsgebühr erhoben. 

 

2. Betriebskosten 

1. In der Benutzungsgebühr für gemeindeeigene Obdachlosen-
unterkünfte gemäß § 1 der Anlage 1 sind folgende Betriebs-
kosten nicht enthalten und werden daher gesondert abgerech-
net:

 1. Wasser/Abwasser
 2. Heizung und Warmwasserbezug
 3. Müllabfuhr
 4. Kaminreinigung
 5. Allgemeinstrom
 6. Hausmeister
 7. Hausreinigung
 8. Gartenpfl ege
 9. Gemeinschaftsantenne und Breitbandkabelanschlüsse
 

2. In der Benutzungsgebühr sind ferner Stromversorgungs-
 kosten nicht enthalten und werden ebenfalls gesondert abge-

rechnet.
3. Für die vorstehenden Kosten nach Abs. 1 a) bis i) und Abs. 2 

kann eine monatliche Vorauszahlung in Höhe von einem Zwölf-
tel der voraussichtlichen Jahreskosten festgelegt werden. Ein-
mal jährlich oder beim Auszug erfolgt eine Endabrechnung.

4. Die unter Abs. 1 a) und b) und Abs. 2 genannten Betriebskosten 
werden, soweit einzelne Messeinrichtungen vorhanden sind, 
direkt mit dem Versorgungsunternehmen abgerechnet.

5. Bei gemeinsamen Messeinrichtungen für mehrere Unterkünfte 
bzw. bei gemeinschaftlicher Benutzung einer Unterkunft wer-
den die Betriebskosten nach Abs. 1 a) bis i) und nach Abs. 2 
auf die eingewiesenen Personen anteilig aufgeteilt.

 

Grabenstetten, den 19.09.2017 
gez. Roland Deh 
Bürgermeister 

Zweckverband Wasserversorgung  
Vordere Albgruppe

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2017 und Auslegung des 
Haushaltsplanes 
1. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017

Die nachstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Rechtsaufsichtsbe-
hörde beim Landratsamt Reutlingen hat mit Erlass vom 28.08.2017 
die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. 

ZWECKVERBAND 
WASSERVERSORGUNG 
VORDERE ALBGRUPPE 
RÖMERSTEIN 

HAUSHALTSSATZUNG für das Jahr 2017 
Aufgrund von § 79 GO i.V. mit § 18 GKZ, hat die Verbandsver-
sammlung am 20.07.2017 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2017 beschlossen: 

§ 1 

HAUSHALTSPLAN 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
1.) den Einnahmen und Ausgaben in
 Höhe von je  1.547.900 € 
 davon 
 im Verwaltungshaushalt 667.900 € 
 im Vermögenshaushalt 880.000 € 



2.) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
 in Höhe von  713.200 € 

3.) dem Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigungen
 in Höhe von        - 0 - € 

§ 2 

KASSENKREDITERMÄCHTIGUNG 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 110.000 € 

festgesetzt. 

§ 3 

UMLAGEBEDARF 

Die vorläufi ge Betriebskostenumlage für das Haushaltsjahr 2017 
wird festgesetzt auf: 

    0,88 € je m³ Wasserverbrauch 

Eine Vermögensumlage wird nicht erhoben. 

Die vorläufi ge Betriebskostenumlage ist bis zum 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11. des Haushaltsjahres jeweils in Höhe eines Vier-
tels fällig. 

Die endgültige Betriebskostenumlage ist aufgrund des Rech-
nungsergebnisses zu berechnen. 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung kann nur in-
nerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich gegenüber dem Zweckverband geltend gemacht werden. 
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind (§ 4 Abs. 4 GemO). 

Römerstein, den 20.07.2017 
Winter 
Verbandsvorsitzender 

Auslegung des Haushaltsplanes 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 liegt gemäß § 81 
Abs. 4 GemO von Montag, 25.09.2017 bis Freitag, 06.10.2017 – je 
einschließlich – auf dem Rathaus 2, Albstr. 6 in 72587 Römerstein-
Böhringen, Zimmer 212 während der üblichen Dienststunden zur 
Einsichtnahme öffentlich aus. 
Römerstein, den 21.09.2017 
Winter 
Verbandsvorsitzender 

 

Energieberatung der 
KlimaschutzAgentur im 
Landkreis Reutlingen 
GmbH 
Energieberatung - kostenfrei für 
Bürger und Bürgerinnen im Land-
kreis Reutlingen 

Die KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen bietet ein vierstu-
fi ges Beratungssystem für Bürger an: Von der Einstiegsberatung 
bis zur umfassenden Modernisierungs- und Neubauberatung steht 
jedem Bürger - egal ob Mieter oder Eigentümer - ein passender 
Beratungsbaustein zur Verfügung. 

Die Einstiegsberatung wird in Kooperation mit der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg durchgeführt. Für den Bürger ist 
das 45- bis 60-minütige Beratungsgespräch kostenfrei, da die 

Energieberater von der Verbraucherzentrale und ihrer Gemeinde 
bezahlt werden. 

Der nächste Beratungstag fi ndet statt 

am 9. Oktober 2017 von 16.00 bis 19.00 Uhr, 
im Rathaus Bad Urach, Altes Oberamt, Marktplatz 1.  

Damit sich der Energieberater Herr Kächele auf das Gespräch opti-
mal vorbereiten kann, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. 
Bitte wenden Sie sich an die KlimaschutzAgentur im Landkreis 
Reutlingen, Telefonnummer 07121/1432571, oder füllen Sie das 
Kontaktformular auf der Homepage der KlimaschutzAgentur Reut-
lingen (www.klimaschutzagentur-reutlingen.de), aus. 
Von der detaillierten Vor-Ort-Untersuchung bis zur qualifi zierten 
Thermografi e - erfahren Sie mehr über unser Beratungsangebot 
unter http://www.klimaschutzagentur-rt.de. 

Zahnärztlicher Notfalldienst zu erfragen unter 
Telefon 01805 – 911 – 640  
Notieren Sie diese Rufnummer in Ihrem privaten Telefonver-
zeichnis. 

Der Notdienst beginnt am Samstag um 8.00 Uhr und endet am 
Montag um 8.00 Uhr in der Früh.

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst: 
Landkreis Reutlingen 
Rettungsdienst: 112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117 
Kinderärztlicher Notfalldienst: 0180 6071211 
Augenärztlicher Notfalldienst: 01801 9293 48 
HNO-ärztlicher Notfalldienst:  0180 6070711 

Münsingen Albklinik Münsingen,  Sa, So und FT 09 - 20 Uhr 
(Erw) Lautertalstraße 47, 
 72525 Münsingen
Bad Urach Ermstalklinik Bad Urach, 
(Erw) Stuttgarter Straße 100, Sa, So und FT 09 - 20 Uhr
 72574 Bad Urach 
Reutlingen Klinikum am Steinenberg, 
(Erw) Steinenbergstraße 3,  
 72764 Reutlingen Sa, So und FT 08 - 22 Uhr
Reutlingen Klinikum am Steinenberg, 
(Kinder)  Steinenbergstraße 3,  
 72764 Reutlingen Sa, So, und FT 09 - 19 Uhr

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem 
Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei 
Notfällen, wie zum Beispiel Ohnmacht, Herzinfarkt, akuten Blu-
tungen oder Vergiftungen, muss der Rettungsdienst unter der 
Notrufnummer 112 alarmiert werden. 

Praxisurlaub Dr. Gußmann 
Die Praxis Dr. Gußmann ist von Donnerstag, 21. September 2017 
bis Montag, 2. Oktober 2017 wegen Urlaub geschlossen. 
Vertretung: Dr. med. Bihlmaier, Römerstein-Böhringen, Tel. 12 34 

Apothekendienst
(außerhalb der normalen Geschäftszeit) 

Samstag, 23.09.  Seilerweg Apotheke, Bad Urach, Tel. 07125/45 45 
Sonntag, 24.09.  Alb-Apotheke, Hülben, Tel. 07125/9 62 33 
Montag, 25.09.  Sonnen-Apotheke, Dettingen, 
 Tel. 07213/9 73 30 
Dienstag, 26.09.  Apotheke in der Kirchstraße, Bad Urach, 
 Tel. 07125/9 43 77 70 
Mittwoch, 27.09.  Markt-Apotheke, St. Johann, Tel. 07122/96 06 
Donnerstag, 28.09.  Bahnhof-Apotheke, Münsingen, 
 Tel. 07381/81 11 
Freitag, 29.09.  Elsach-Center-Apotheke, Bad Urach, 
 Tel. 07125/44 82 



Rufdienst der Diakoniestation 
Bereich Römerstein / Grabenstetten 
Am 16. / 17. September sind im Dienst: 

Sr. Dorkas Weiß, Sr. Annette Berner, Sr. Helen Luttner, Sr. Friedlinde 
Kuhn, Sr. Sibylle Banzhaf, Sr. Wiebke Koch 

Die Diakoniestation ist für Sie unter der Telefonnummer 
07382/938983 jederzeit, auch am Wochenende, erreichbar. 

Wenn das Büro nicht besetzt ist, können Sie auf dem Anrufbe-
antworter Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und den Grund Ihres 
Anrufes hinterlassen. Wir rufen Sie so schnell wie möglich zurück. 

Abfalltermine

Bio-Tonne: 
Freitag, 29. September 2017 

Restmülltonne: 
Freitag, 29. September 2017 

Gelber Sack: 
Freitag, 29. September 2017 

 

Freiwillige Feuerwehr 
Grabenstetten
Jugendfeuerwehr 

Ab sofort ist wieder jeden Donnerstag um 19 Uhr ein Dienst der 
Jugendfeuerwehr. 

Alle Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren, die gerne helfen 
sowie was bewegen wollen, Freude an Technik und Lust auf Spaß 
haben, sind herzlich dazu eingeladen.  

Kommt vorbei. 

Wir freuen uns auf Euch. 

Dienstplan Grabenstetter " Löschis"
  
Datum Dienst mitzubringen sind:
14.09.2017 Begrüßung, 
 Uniformabfrage/ausgabe 
28.09.2017 Schlauchkunde, 
 Schläuche rollen 
12.10.2017 Armaturenpuzzle 
26.10.2017 Laterne Basteln 
09.11.2017 Laterne Laufen 
22.11.2017 Notruf  
07.12.2017 Plätzle backen Schürze, 
21.12.2017 Weihnachtsfeier 
11.01.2018 Schläuche rollen, Aufbau 
 Wasserleitung 
25.01.2018 Spieleabend 
08.02.2018 Wo ist was? Wo fi nd ich was? 

22.02.2018 Faschingsparty 
08.03.2018 Knoten 
22.03.2018 Osterüberraschung 
12.04.2018 Überraschungsausfl ug 
30.04.2018 Maibaumstellen Infos hierzu folgen
17.05.2018 Kinder gestalten den 
 Dienst 
07.06.2018 Hydrantenkunde 
21.06.2018 Aufbau Wasserleitung,  Wechselkleidung,
 Wasserspiele Handtuch
05.07.2018 Abschlussgrillen 

Dienstbeginn ist immer um 17:30 Uhr am Feuer-
wehrgerätehaus in der "Löschis" - Uniform.

Einschulung  
Willkommen in der Rulamanschule 

Seit Freitag, 15.09.2017 ist die Rulamanschule wieder vollstän-
dig und wir freuen uns sehr über unsere neuen Rulamänner und 
-frauen. Nach einem schönen Gottesdienst, indem es um die Ein-
maligkeit eines Jeden ging, machte sich die Festgesellschaft auf 
ins Gemeindehaus. Lustig ging es dort weiter und den Erstklässern 
wurde von den Viertklässlern ein tolles Sockentheater präsentiert.   

Nachdem alle Erstklässler ihr „Erste-Hilfe-Täschchen“ erhalten 
hatten, machten sich die Kinder gemeinsam mit ihrer Klassenleh-
rerin Yvonne Spohn und ihren Schulpaten der 3. Klasse auf den 
Weg in die Rulamanschule um dort ihre erste Unterrichtsstunde 
zu erleben.  

Währendessen wurden die Eltern und Gäste in der Pausenhalle der 
Rulamanschule von den Eltern der Viertklässler bewirtet. 

An dieser Stelle möchten wir uns nocheinmal herzlich für die le-
ckere Bewirtung bedanken. 

Nach der ersten Schulstunde wurden die glücklichen Erstklässler 
ins Wochenende verabschiedet und durften ihren Eltern von ihrer 
allerersten Schulstunde berichten. 

Foto: Gertrud Beyer


